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Rechtssatz

Das Subventionsverhältnis nach § 21 PrivSchG 1962 ist mehrstu<g geregelt: In einer ersten Stufe erfolgt die

Entscheidung über die Zurverfügungstellung der Mittel durch den Bundes<nanzgesetzgeber, wie dies bei sonstigen

Selbstbindungsgesetzen der Fall ist; die konkrete gesetzliche Regelung des § 21 Abs. 1 PrivSchG 1962 ("nach Maßgabe

der aufgrund des jeweiligen Bundes<nanzgesetzes zur Verfügung stehenden Mittel") lässt klar erkennen, dass dem

Subventionswerber ein von den zur Verfügung gestellten Mitteln unabhängiger Anspruch (in bestimmter oder

bestimmbarer Höhe) nicht eingeräumt wurde. Dadurch unterscheidet sich die Regelung von jener über die

Subventionierung der konfessionellen Privatschulen, für die der Subventionsanspruch an objektive Kriterien

(Erforderlichkeit zur Erfüllung des Lehrplanes der betreGenden Schule) anknüpft und auch durch die

Nichtzurverfügungstellung der erforderlichen Budgetmittel durch den Bundes<nanzgesetzgeber nicht unterlaufen

werden könnte. In einer zweiten Stufe hat der Materiengesetzgeber allerdings dem Subventionswerber für

nichtkonfessionelle Privatschulen einen Anspruch auf ein ordnungsgemäßes Verteilungsverfahren eingeräumt und

dieses der hoheitlichen Verwaltung zugeordnet. Hierin unterscheidet sich der vorliegende Fall von

Förderungsregelungen in Form bloßer Selbstbindungsgesetze. In diesem Umfang ist entsprechender Rechtsschutz

gewährleistet. In einer dritten Stufe erfolgt sodann die Zuweisung der konkreten Lehrer als lebende Subventionen (vgl.

VwGH 20.6.1994, 90/10/0075).
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